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Die vom EJPD befurwortete Indikationen-
I6sung ohne soziale Indikation ist fir den
BSF ganz unannehmbar. Sie ist nicht nur
mit allen Nachteilen der geltenden Rege-
lung behaftet, sondern stellt gar noch
strengere Anforderungen an die Erlaubnis
fir einen Schwangerschaftsabbruch und
wirde damit die Praxis der liberaleren
Kantone einschranken.

Eine Minderheit der dem BSF angeschlos-
senen Verbande beflirwortet die Indikatio-
nenlosung mit sozialer Indikation. In erster
Linie ist sie der Meinung, diese Lésung
gewahre den Frauen besseren Schutz, weil
sie ihre Entscheidung nicht selber treffen
mussten. Die soziale Indikation misste
jedoch nicht nur wahrend der ersten zwolf
Schwangerschaftswochen, sondern auch
spater noch angerufen werden kdénnen,
denn eine solche Notlage kann jederzeit
entstehen. Nicht befriedigt sind auch die
BefUrworterinnen dieser Losung von der
Sozialkommission, welche im Wohnkanton
der schwangeren Frau endglltig tber die
Zulassigkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs entscheiden misste. Die regiona-

len Unterschiede in der Handhabung des"

Gesetzes werden sich dadurch noch ver-
schéarfen. Die medizinische Indikation soll-
te deshalb die sogenannten psycho-sozia-
len Notlagen ausdriicklich mitumfassen.

Die Mehrheit der dem BSF angeschlosse-
nen Verbénde hélt die Fristenldésung fiir
die einzige einigermassen befriedigende
Losung. Sie respektiert wahrend der ersten
zwoOlf Schwangerschaftswochen die Selbst-
verantwortung der Frauen, erfordert kei-
nen grossen administrativen Apparat und
verzichtet auf die peinliche Einmischung
Dritter in die Intimsphére der Beteiligten.
Damit sie aber gerecht und wirkungsvoll
angewendet werden kann, muss unbedingt
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freie Artzwahl gewahrleistet sein. Die Vor-
nahme von Schwangerschaftsabbriichen
darf nicht wiederum nur den von den kan-
tonalen Behérden besonders dazu er-
méachtigten Arzten vorbehalten sein. Zum
Schutz der Frauen vor Ubereilung, Druck
von Drittpersonen usw. schlagt der BSF
eine obligatorische vorherige Beratung
durch einen Arzt oder eine Beratungsstelle
vor. Sodann ist es nach Auffassung des
BSF widersinnig, die Strafdrohung gegen-
uber der schwangeren Frau selber, insbe-
sondere wahrend der Frist beizubehalten.
Die Gefahrdung der eigenen Gesundheit
kann nicht strafbar sein. Nach Ablauf die-
ser Frist mussten ferner alle Indikationen
weiter Geltung haben, nicht nur die medi-
zinische und eugenische.»

An der Pressekonferenz wurde bereits be-
kanntgegeben, dass der BSF die Verhand-
lungen in den eidgendssischen Réten ge-
nau verfolgen und eventuell das Referen-
dum ergreifen wird, falls die Bundesver-
sammlung sich flir eine Losung ent-
schliesst, welche den Wiinschen der Frauen
nicht gentigend Beachtung schenkt. M. B.

Der Bundesrat wiinscht
Fristerstreckung

In einem Bericht zum Volksbegehren vom
1. Dezember 1971 flr die Straflosigkeit des
Schwangerschaftsabbruchs beantragt der
Bundesrat der Bundesversammlung eine
Fristerstreckung von einem Jahr fir die
Behandlung_ der Initiative.

Der Bundesrat miisste spatestens zwei
Jahre nach Einreichung eines Volksbegeh-
rens der Bundesversammlung Bericht und
Antrag unterbreiten. In besonderen Féllen
kann diese Frist um ein Jahr verschoben
werden. Das EJPD fiihrt aus, dass die Be-



deutung der Materie eine Vernehmlas-
sungsfrist bis Ende Oktober 1973 bedingt
habe. Der Bundesrat werde deshalb erst
Anfang 1974 in der Lage sein, dem Parla-
ment einen Gesetzesentwurf zuzuleiten
und zum Volksbegehren Stellung zu neh-
men.

Warum
Schwangerschaftsabbruch?

Im Sinwel-Verlag ist ein Taschenbuch mit
dem Titel «Straflose Schwangerschaftsun-
terbrechung — warum?» herausgekom-
men. Neben Beitragen von Grossrat Mau-
rice Favre, Rechtsanwalt, und Anne-Marie
Rey, die beide zu den Initianten des Volks-
begehrens flr eine straflose Schwanger-
schaftsunterbrechung gehdren, enthélt das
Buch Aussagen von verschiedenen Fach-
leuten. Von zwei Arzten, Professor Dr. med.
H. Stamm und Professor Dr. med. R. Wyss,
werden die schweizerische Praxis der le-
galen Schwangerschaftsunterbrechung
und die psychischen Auswirkungen dieses
Eingriffs untersucht. Pfarrer Martin Stahli
stellt Thesen zum Schwangerschaftsab-
bruch auf, und Professor Dr. G. Flickiger
tritt fir Mut zur Einddammung der Uber-
volkerung ein. Wer Einblick in die Argu-
mente der Beflurworter einer Liberalisie-
rung des geltenden Rechts erhalten will,
findet in diesem Buch eine geschlossene
Zusammenfassung ihrer Grunde. M. B.

Staatskundeunterricht an der
Tochterschule

Gemeinderatin Dr. Lydia Benz-Burger
(LdU) und sechs Mitunterzeichner verlan-
gen in einem Postulat, Stadtrat und Zen-
tralschulpflege sollten — entsprechend
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den Richtlinien des Erziehungsrates aus
dem Jahre 1970 — die Einfuhrung von
mindestens 40 Stunden' staats- und sozial-
kundlichem Unterricht an allen Abteilun-
gen der Tochterschule der Stadt Zurich
prufen. Der Vorstoss geht auf eine ahn-
lich lautende Petition von Tochterschule-
rinnen der Abteilung | zurick, uber den
wir in der «Staatsburgerin» Nr.7/8 1973
berichtet haben.

Treffpunkt Winkelwiese

Einen recht ungewohnlichen, aber nicht
weniger lobenswerten Versuch hat vor
kurzem das von Maria von Ostfelden ge-
grundete Theater an der Winkelwiese in
Ziurich unternommen. Im Zusammenhang
mit dem Stiuck «Bremer Freiheit» von R. W.
Fassbinder, das sich mit der Emanzipation
der Frau befasst, hat sich das Ensemble
des Theaters entschlossen, das Thema
«Die Frau in unserer Gesellschaft» an
offentlichen Gesprachsabenden mit dem
Publikum zu diskutieren. Die zwei ersten
Veranstaltungen, an denen sich das Publi-
kum rege beteiligte, standen unter dem
Titel «Die Rollenerwartung und Emanzipa-
tion der Frau» und «Eherecht — oder wie
unterdriicke ich meine Frau?». Am 20. No-
vember 1973 wird unter der Gesprachslei-
tung von Dr. phil. Marga Buhrig der Frage
nachgegangen, ob die Kirche die Emanzi-
pation der Frau hemmt. Am 4. Dezember
wird Uber «Die Frau im Wirtschaftsleben»
und am 18. Dezember Uber «Die Frau in
der Politik» diskutiert; das letztere Ge-
sprach wird von Dr. phil. Lydia Benz-Bur-
ger, Gemeinderatin, geleitet. Die Veran-
staltungen im Theater an der Winkelwiese
beginnen um 20.15 Uhr und werden jeweils
im Rahmen der Ublichen Theateranzeigen
angekundigt. Der Eintritt ist frei.



	Der Bundesrat wünscht Fristerstreckung

